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Die Patientenverfügung

Heute bedenken, 
was morgen sein kann
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Anteil passiver Sterbehilfe, die zum 
Tod führen

Quelle: Bosshard G. et al. Behandlungsabbruch und Behandlungsverzicht in sechs europäischen 
Ländern: Resultate der EURELD/MELS-Studie. Primary Care 2005;5: Nr. 39, 799-802
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Massnahmen , deren Abbruch bzw. 
Nichteinleiten zum Tod führen

Quelle: Bosshard G. et al. Behandlungsabbruch und Behandlungsverzicht in sechs europäischen 
Ländern: Resultate der EURELD/MELS-Studie. Primary Care 2005;5: Nr. 39, 799-802
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Selbstbestimmung

• Massgeblich für alle Entscheidungen ist der 

urteilsfähige Mensch.

• Grundlage:

Recht auf Selbstbestimmung 

Dies gilt auch für Gesundheitsfragen (z.B. 

Einwilligung in eine Operation)
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Ist die Selbstbestimmung                      
dann am Ende?

Und wenn ich mich nicht äussern kann?

1. langfristig : 
durch chronische Krankheit                                
(z.B. Demenz, Koma)?

2. kurzfristig :
• durch eine lebensbedrohliche,              

akute Erkrankung
• durch einen Unfall? 

?
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Wer bestimmt, wenn ich...?

• mich nicht mehr äussern kann
• verwirrt bin
• mich in einem Zustand dauernder

Bewusstlosigkeit (Koma ) 
Urteilsunfähigkeit (Demenz) befinde

und andere Menschen in 
für mich entscheiden müssen ?
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Wie kann Selbstbestimmung 
dann gewährleistet werden?

Medizin und Recht sagen:

• Das Recht auf 
Selbstbestimmung gilt auch bei 
Urteilsunfähigkeit. 

aber:
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Die Patientenverfügung (PV)

• Die Möglichkeit, 

• den  persönlichen Willen für die 

medizinische Behandlung 

• Im Voraus festzuhalten und

• Vertrauenspersonen zu bestimmen.

Sie ist anerkannt von Medizin und Recht.
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Vielfalt an PV-Modellen

• Vielzahl von Anbietern, in D 1700 Vorlagen 

• Viele Vorlagen spiegeln die weltanschauliche Position 

des Anbieters.

• richtiger Begriff: Patientenverfügung 

(Rechtsterminologie)

• bisher fehlende / uneinheitliche Gesetzgebung 

• seit ein paar Jahren: sich abzeichnende Standards     

(SAMW)
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Formen der PV

• vollständig formulierte PV :, Konsuminfo.ch, FMH, 

Medges Basel etc. 

• teilweise formulierter PV (Platz für Ergänzungen) z.B. 

Glarner Patientenverfügung, Caritas, Dialog Ethik

• individuell formulierter PV : GGG Voluntas (CH), 

Esslinger Initiative (D), HVD, Hospiz-Stiftung (D)
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Vorformulierte 
PV
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Teilweise 
formuliert



Gesellschaft für Muskelkranke: Patientenverfügung 29.11.2008

Peter Lack, Basel 4

Titelmasterformat durch Klicken 
bearbeiten

Individuell 
formuliert
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Inhalt der  Patientenverfügung

Sie beantwortet zwei Fragen:

a) Was ist mir persönlich im 
Leben und Sterben wichtig?

Persönliche Werte

b) Welche Behandlungen 
wünsche ich / lehne ich ab?

medizinische 
Massnahmen bei 
Urteilsunfähigkeit
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Gute Patientenverfügung

a) Sie geht ausführlich auf die 
persönlichen 
Wertevorstellungen ein.

b) Sie verbindet die eigenen 
Wertevorstellungen mit den 
medizinischen Massnahmen, 
die gewünscht oder abgelehnt 
werden.

So steht die Persönlichkeit
immer im Vordergrund.

+
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Ankreuz-Formulare

• werden den hohen rechtlichen und                
medizinischen Anforderungen nicht gerecht 

• sind oft ungenau, abstrakt, unvollständig

• sind unpersönlich

• beziehen sich oft nur auf die letzte Lebensphase, 
nicht aber auf Demenz, Koma, etc.

• Fazit: Die Aussagekraft von vorformulierten 
Patientenverfügungen (Ankreuz- Formulare)              
ist fraglich!  ?
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Richtlinien Schweiz. Akademie der med. 
Wissenschaften SAMW

2005: Recht auf Patienten-Selbstbestimmung

Entscheidfindung bei Patient, der früher urteilsfähig war:
MUTMASSLICHEN WILLEN eruieren

(=Wie würde ein Patient entscheiden, wenn er dazu in der Lage wäre)

Hierarchie der Surrogate:

(1) Patientenverfügung   

(2) Vertrauenspersonen

(3) mutmassliche Einwilligung (Entscheid durch DRIT TE aufgrund 
von diversen Äusserungen) 

2006-2008: Richtlinien für valide PV:
Öfftl. Vernehmlassung Dezember 08 – März 09
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Ist die Patientenverfügung verbindlich?

• Die Medizin und das Recht betonen die Verbindlichkeit der 
Patientenverfügung , d.h. sie ist zu befolgen *

• Sie muss minimal folgende Bedingungen genügen :

• Die beschriebene Situation muss mit der aktuellen übereinstimmen

• Wille, d.h. Einwilligung bzw. Ablehnung von med. Massnahmen muss
verständlich sein. 

• Es darf keine Willensänderung des Patienten vorliegen, d.h. die PV 
muss aktuell sein (i.d.R. nicht älter als 2 Jahre) 

• keine rechtswidrige Forderungen (z.B. Tötung)

* SAMW, ZGB (Revision Vormundschaftsrecht), kantonale 
Gesundheitsgesetze
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Medizin-rechtl . Rahmen 

� Das Recht auf Leben und k � rperliche Integrit � t ist in der 
Bundesverfassung und in der EMRK gesch � tzt. BV 10 und 13; Art. 2 und 
8 EMRK.

• Das Selbstbestimmungsrecht des Einzelnen umfasst auch die Entscheidung 
über medizinische Eingriffe (Schutz der persönlichen Integrität) und 
Behandlungen zur Verlängerung des Lebens.

• Ärztlicher Eingriff bedeutet Eingriff in die körperliche / psychische Integrität, 
welcher sich durch Einwilligung des Patienten rechtfertigen lässt. Zentral für 
eine gültige Einwilligung: Aufklärung des Patienten  (Risiken, 
Chancen).

• Handeln gegen den Willen des Urteilsfähigen ist also unzulässig
(Körperverletzung gem. Art. 122-125 StGB).

• Grundrechtlicher Schutz geniesst auch der Entscheid,  lebenserhaltende 
Behandlungen abzulehnen (passive Sterbehilfe)

• Es gibt ein Recht, über den Tod hinaus Anordnungen zu treffen (Teil des 
Persönlichkeitsrechts).
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Patientengesetz Kt. ZH:

§ 20. Einwilligung zur Behandlung
1 Urteilsfähige Patientinnen und Patienten 

dürfen nur mit deren Einwilligung 
behandelt werden.

2 Ein in urteilsfähigem Zustand zum Voraus 
geäusserter Wille wird berücksichtigt, 
wenn er klar dokumentiert ist und keine 
Anhaltspunkte dafür bestehen, dass er 
sich seit seiner Äusserung geändert hat.

(Gesetz vom 05.04.2004)
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PatGes Kt ZH

§ 21.
1 Bei nicht urteilsfähigen Patientinnen und Patienten 
ersuchen die Ärztinnen und Ärzte um die Einwilligung der 
gesetzlichen Vertretung. Verweigert diese ihre Einwilligung, 
können sich die Ärztinnen und Ärzte zur Prüfung 
vormundschaftlicher Massnahmen an die 
Vormundschaftsbehörde wenden.
2 Haben nicht urteilsfähige Patientinnen und Patienten 
keinegesetzliche Vertretung, entscheiden die behandelnden 
Ärztinnen und Ärzte in deren Interesse und entsprechend 
deren mutmasslichem Willen. Wenn möglich werden die 
Bezugspersonen angehört. 
3 In Notfällen wird die Einwilligung vermutet.
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PatGes Kt. ZH

Behandlung und Betreuung Sterbender
§ 31. 1 Bei tödlich erkrankten, nicht urteilsfähigen Patien tinnen und 

Patienten können die Ärztinnen und Ärzte die kurati ve Behandlung 
einschränken oder einstellen, wenn
a.das Grundleiden mit aussichtsloser Prognose einen irreversiblen Verlauf 

genommen hat und
b.ein Hinausschieben des Todes für die Sterbenden eine nicht zumutbare 

Verlängerung des Leidens bedeutet und
c.der Verzicht auf eine Weiterführung der Behandlung dem 

mutmasslichen Willen der Patientinnen und Patienten  entspricht .
2 Die Bezugspersonen oder die gesetzliche Vertretung sind von den 

behandelnden Ärztinnen und Ärzten für ihren Entscheid mit einzubeziehen. 
Bei unmündigen oder entmündigten Patientinnen und Patienten darf die 
Behandlung nicht gegen den Willen der gesetzlichen Vertretung 
eingeschränkt oder eingestellt werden.

3 Eine von der Patientin oder vom Patienten früher ve rfasste Verfügung 
bezüglich lebensverlängernder Massnahmen ist zu bea chten. Sie ist 
unbeachtlich, wenn sie gegen die Rechtsordnung verstösst oder 
Anhaltspunkte dafür bestehen, dass die oder der Sterbende in der 
Zwischenzeit die Einstellung geändert hat.
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Revision Vormundschaftsrecht (ZGB)
(in Vernehmlassung)

Eine hinreichend klare Patientenverfügung gilt 
als Zustimmung zu einer Behandlung oder als 
deren Ablehnung, wenn die in Aussicht 
genommene Situation tatsächlich eintritt. In den 
übrigen Fällen gilt die Patientenverfügung als 
Vorgabe für die vertretungsberechtigte Peson, 
oder bei Dringlichkeit, für den behandelnden 
Arzt oder die Ärztin. 
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Revision Vormundschaftsrecht:
Neues Erwachsenenschutzgesetz

Voraussichtliches Inkrafttreten 2010

Art. 370 Grundsatz
1 Eine urteilsfähige Person kann in einer PV festlegen, 

welchen medizinischen Massnahmen sie im Fall ihrer 
Urteilsunfähigkeit zustimmt oder nicht zustimmt.

2 Sie kann auch eine natürliche Person bezeichnen, die im 
Fall ihrer Urteilsunfähigkeit mit der behandelnden Ärztin 
oder dem behandelnden Arzt die medizinischen 
Massnahmen besprechen und in ihrem Namen 
entscheiden soll. Sie kann dieser Person Weisungen 
erteilen.

3 Sie kann für den Fall, dass die bezeichnete Person für 
die Aufgaben nicht geeignet ist, den Auftrag nicht 
annimmt oder ihn kündigt, Ersatzverfügungen treffen.
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Revision Vormundschaftsrecht:
Erwachsenenschutzgesetz

Art. 372 (Eintritt der Urteilsunfähigkeit )

2 Die Ärztin oder der Arzt entspricht der PV, ausser 
wenn diese gegen gesetzliche Vorschriften 
verstösst der wenn begründete Zweifel 
bestehen, dass sie auf freiem Willen beruht oder 
noch dem mutmasslichen Willen der Patientin 
oder des Patienten entspricht.

3 Die Ärztin oder der Arzt hält im Patientendossier 
fest, aus welchen Gründen der PV nicht 
entsprochen wird.
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Erwachsenenschutzgesetz

Art. 377: Vertretung bei medizinischen Massnahmen
1 Muss eine urteilsunfähige Person behandelt werden, die sich zur 

Behandlung nicht in einer Patientenverfügung geäussert hat, so 
erstellt die behandelnde Ärztin oder der behandelnde Arzt unter 
Beizug der zur Vertretung bei medizinischen Massnahmen
berechtigten Person einen Behandlungsplan.

2 Die vertretungsberechtigte Person wird über alle Umstände 
informiert, die im Hinblick auf die vorgesehenen medizinischen 
Massnahmen wesentlich sind, insbesondere über deren Gründe, 
Zweck, Art, Modalitäten, Risiken, Nebenwirkungen und Kosten, über 
Folgen eines Unterlassens der Behandlung sowie über allfällige 
alternative Behandlungsmöglichkeiten.

3 Soweit möglich wird auch die urteilsunfähige Person in die 
Entscheidfindung einbezogen.

4 Der Behandlungsplan wird der laufenden Entwicklung angepasst.
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Erwachsenenschutzgesetz : 
Vertretung med. Entscheidungen

Art 378: 
1 Die folgenden Personen sind der Reihe nach berechtigt, die urteilsunfähige 

Person zu vertreten und den vorgesehenen ambulanten oder stationären 
Massnahmen die Zustimmung zu erteilen oder zu verweigern:
1. die in einer Patientenverfügung oder in einem Vorsorgeauftrag 

bezeichnete Person;
2. der Beistand oder die Beiständin mit einem Vertretungsrecht bei 

medizinischen Massnahmen;
3. wer als Ehegatte, eingetragene Partnerin oder eingetragener Partner 

einen gemeinsamen Haushalt mit der urteilsunfähigen
Person führt oder ihr regelmässig und persönlich Beistand leistet;
4. die Person, die mit der urteilsunfähigen Person einen gemeinsamen 

Haushalt führt und ihr regelmässig und persönlich Beistand leistet;
5. die Nachkommen, wenn sie der urteilsunfähigen Person regelmässig

und persönlich Beistand leisten;
6. die Eltern, wenn sie der urteilsunfähigen Person regelmässig und 

persönlich Beistand leisten;
7. die Geschwister, wenn sie der urteilsunfähigen Person regelmässig und 

persönlich Beistand leisten.
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Die Vertrauensperson-
mein „Sprachrohr“

• Die Bestimmung der Vertrauensperson ist ein wichtiger 

Schritt im Erstellen der Patientenverfügung. 

• Jede Person, die mit den Einstellungen und Werten der 

verfügenden Person vertraut ist, kommt dafür in Frage 

(Ehepartner, Freund, Freundin, Bekannte).

• Ärzte 

• sind ihr gegenüber von der Schweigepflicht

entbunden

• haben ihr gegenüber eine Auskunftspflicht .
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Was gehört in die PV?

1. Identität der Person (Name, Geb. 
Datum) 

2. Bestätigung der Urteilsfähigkeit 

3. Persönliche Einstellungen und Werte
gegenüber Abhängigkeit, Krankheit, Tod

4. Vertrauenspersonen (Bevollmächtigte)
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Was gehört in die PV?

5. Einwilligung zu bzw. Ablehnung von 
spezifischen medizinischen Massnahmen, 
Ernährung und Flüssigkeit

6. Autopsie

7. Organspende

8. Sterbebegleitung

9. Sterbeort, -umstände

10. Ort, Datum, Unterschrift
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Was gehört nicht in die PV?

• Aktive Sterbehilfe  (� illegal) 

• Suizidbeihilfe (� Urteilsfähigkeit als 
Voraussetzung) 

• Vermögensrechtliche Fragen (� Testament)

• Allgemeine Vollmachten (� Vollmachten bzw. 
Vorsorgeauftrag)

• Bestattungsfragen (� Bestattungsverfügung)
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Wann kann eine  Patientenverfü gung 
erstellt werden?

• in jeder Situation

• Krankheit / Gesundheit

• in jedem Lebensabschnitt

• wichtigste Voraussetzung: 

Der Verfügende muss beim Erstellen  
urteilsfähig sein, d.h. in vollem
Bewusstsein der Konsequenzen, die die
Umsetzung seines Willens haben kann!
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Welche PV für welche Personen?

• Je unbestimmter die zukünftige 
medizinische Situation, desto wichtiger 
ist die Werte-Erklärung (Werteanamnese)

• Je bestimmter / voraussehbarer die 
zukünftige medizinische Situation ist,
desto konkreter und präziser können 
medizinische Massnahmen bestimmt 
werden.
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Beratung beim Erstellen

• Personen ohne Diagnose: Beratung mit besonderem 
Blick auf informierten, allgemeine Willensklärung, z.B. 
durch qualifizierte Freiwillige oder andere Personen mit 
entsprechenden Fachkenntnissen

• Personen mit Diagnose: Beratung durch durch
medizinische Fachpersonen (Pflegende, Ärzte) oder 
Erstellen der PV in interdisziplinärer Zusammenarbeit 
(Beratende, med. Fachpersonen)

� Es braucht der Ausgangs- bzw. Lebenssituation des 
Verfügenden angepasste Beratungsangebote und die 
entsprechenden Fachkenntnisse 
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Wer weiss von meinen Verfügungen?

• Eine Patientenverfügung sollte an einem 
Ort hinterlegt sein, wo sie im Bedarfsfall 
einfach angefordert werden kann und dann 
übermittelt wird. 

• Die verfügende Person muss über das 
Vorhandensein informieren: entweder 
mündlich (falls möglich) oder mittels eines 
persönlichen Trägerausweis‘, der angibt, wo 
und wie die PV angefordert werden kann.
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Fazit

• Das Recht und die Medizin betonen die Verbindlichkeit der 

Patientenverfügungen in allen Situationen der Urteils-

unfähigkeit (z.B. Sterbephase, Wachkoma, Demenz, 

Unfall).

• Dadurch werden hohe Anforderungen an ein solches 

Dokument gestellt. Soll es diesen Ansprüchen genügen, ist 

eine persönliche Beratung nötig. Nur dann ist 

gewährleistet, dass sie ihren Zweck erfüllen kann.
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Tipps

1. Lassen Sie sich beraten beim Erstellen der 
Patientenverfügung.   

2. Informieren Sie Angehörige und 
Vertrauenspersonen darüber. Teilen Sie ihnen Ihre 
Vorstellungen und Wünsche mit!

3. Besprechen Sie ggf. mit dem Hausarzt die                   
medizinischen Massnahmen.

4. Überprüfen Sie regelmässig die                         
Patientenverfügung  bezüglich

• Persönliche Werthaltung
• Vertrauenspersonen
• medizinische Massnahmen (Gesundheitssituation)
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www.ggg-voluntas.ch
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www.redcross.ch/activities/health/pv/index-de.php
Titelmasterformat durch Klicken 
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Schlusswort 

„Weil das Gespräch im Vorfeld fehlte, kennen die 
Angehörigen die Wünsche und Vorstellungen 
des Betroffenen nicht. Sie müssen 
Entscheidungen treffen und handeln dann oft –
ohne es zu wollen – gegen den Willen des 
Kranken. Wenn die Endlichkeit des Lebens 
verdrängt und das gemeinsame Gespräch aus 
Angst vermieden wird, bleiben wichtige Dinge 
ungeklärt.“

Esslinger Initiative, Vorsorgen – selbst bestimmen, 2000. 


